


Gebietskörperschaften Vorhaben nicht melden, etwa weil aus ihrer Sicht
kein Konflikt bestehen kann oder die RVP nicht bekannt ist. Sind evtl.
kollidierende Vorhaben genehmigungsfrei, erhöht sich die Gefahr, dass
die Informationspflicht nicht greift. Die in § 44a Abs. 4 EnWG-E
vorgesehenen Sanktionen bei Nichtbefolgung der Informationspflicht
zielen zudem nur auf Entschädigung und Schutzmaßnahmen ab; das
kollidierende Vorhaben ist jedoch grds. bei der Planung des
Leitungsvorhabens zu berücksichtigen. Muss die Leitung wegen des
kollidierenden Vorhabens umverlegt werden und betrifft das kollidierende
Vorhaben danach nicht mehr, laufen die Sanktionen mangels
Betroffenheit ins Leere.
 
Für den Fall, dass eine RVP noch nicht abgeschlossen ist, keine
durchgeführt wird, die Planung vom RVP-Korridor abweicht oder keine
Kenntnis vom evtl. kollidierenden Vorhaben besteht, besteht Bedarf,
ergänzend auf die vorgeschlagene Kollisionsregelung zurückzugreifen.
Eine gesetzliche Abwägungsdirektive würde für Sachverhalte, in denen
entweder eine (noch) nicht VÄS erlassen werden kann oder noch nicht
erlassen wurde, eine Hilfe bei der Argumentation gegenüber den Dritten
sein, z.B. im Rahmen von TöB-Beteiligungen zu den Drittvorhaben.

 
2. Soweit die beabsichtigte gesetzliche Abwägungsdirektive seitens der ÜNB für

nötig erachtet wird, wäre es hilfreich die Problemlage und konkrete
Lösungsvorschläge zu präziseren:

a. Sind bereits Fälle bekannt, in denen eine gesetzliche Abwägungsdirektive
eine Beschleunigung/Vereinfachung es Verfahrens bedeutet hätte? 
Wenn ja, bitten wir darum, diese gerne als konkrete Beispiele zu benennen.

Beispiel Juraleitung: PVA-Betreiberin errichtet in Kenntnis der geplanten
Leitung ein UW unter der geplanten Freileitung. TenneT wurde im
Baugenehmigungsverfahren nicht beteiligt, RVP war abgeschlossen, die
geplante Trassenführung entsprach jedoch nicht dem Korridor der RVP
(war der PVA-Betreiberin aber bekannt). Die geplante Regelung zur
Veränderungssperre hätte hier nicht geholfen, da außerhalb des Korridors
aus der RVP geplant wurde. Im Baugenehmigungsverfahren für das UW
hätte die Behörde – eine Beteiligung vorausgesetzt – gemäß der
vorgeschlagenen Kollisionsregel die geplante Leitung als vorrangigen
entgegenstehenden öffentlichen Belang berücksichtige müssen.

 
Beispiel NordOstLink: Eine Gemeinde beabsichtigt die Änderung ihres
Flächennutzungsplans, um auf Flächen, die räumlich mit dem
Präferenzraum (und dem Trassenverlauf des Antrags aus § 19 NABEG
a.F.) des NordOstLinks kollidieren, Windenenergieanlagen zu
ermöglichen. Hier haben wir als Vorhabenträger zwar im Rahmen
entsprechender Stellungnahmen im Bauleitverfahren auf unsere Belange
hingewiesen und zusätzlich den Erlass einer Veränderungssperre bei der
BNetzA angeregt, die beabsichtigte Aufnahme der gesetzlichen
Abwägungsdirektive würde allerdings dafür sorgen, dass die Gemeinde
bereits im Rahmen der Abwägung des Bauleitplans (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 8
e) BauGB) dem NordOstLink  gegenüber der Ermöglichung der
Windenergieanlagen in dem Kollisionsbereich Vorrang einräumen
müsste.

Netzverstärkung Pasewalk-Güstrow (BBPlG, Vorhaben 53): Anpassung
aufgrund Planung PV-Fläche an der Autobahn sowie nochmalige
Anpassung der Grobtrasse, da neue WEA geplant und genehmigt, 
zusätzlich hier auch Problemlage mit Batteriespeichern 
Vorhaben-Status: Erstellung/Einreichung Planfeststellungunterlagen
 

b. In welchen Fällen wird in Zukunft ein Anwendungsfall für die Regelung
gesehen?

Als Ergänzung der Regelung zur Veränderungssperre vor Abschluss einer






